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PRÄAMBEL
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017
(BGBl. I Seite 3634) i. V.m. § 58 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils zuletzt geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde
Spornitz die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Spornitz, bestehend aus der Planzeichnung,
beschlossen.

Spornitz, den Die Bürgermeisterin

VERFAHRENSVERMERKE
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Spornitz hat in seiner Sitzung am ..............  die Aufstellung          der

1. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am .............. ortsüblich bekanntgemacht.

Spornitz, den .........................           
Die Bürgermeisterin

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständigen Stellen sind beteiligt worden.

Spornitz, den .........................           
 Die Bürgermeisterin

3. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Spornitz hat in seiner Sitzung am ..............  beschlossen, die
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB durchzuführen. Ort und Dauer der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung wurden
am ..............  ortsüblich bekannt gemacht. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3(19 BauGB
erfolgte im Zeitraum  vom ..............  bis einschließlich..............  Im gleichen Zeitraum fand die Unterrichtung
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit  Schreiben vom ..............  gemäß § 4(1)
BauGB statt.

Spornitz, den .........................           
Die Bürgermeisterin

4. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Spornitz hat in seiner Sitzung am  ..............  dem Entwurf der 1.
Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ..............  ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung hat vom ..............   bis
einschließlich ..............   gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Spornitz, den .........................           
Die Bürgermeisterin

5. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind am ................. zur
Abgabe einer
Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert worden.

Spornitz, den .........................           
Die Bürgermeisterin

6. Der Gemeindevertretung der Gemeinde Spornitz hat am ................. die fristgerecht vorgebrachten
Stellungnahmen gemäß § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1 und 2, § 4 Abs. 1 und 2 BauGB geprüft. Das Ergebnis ist
mitgeteilt worden.

Spornitz, den .........................           
Die Bürgermeisterin

7. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Spornitz hat am ................... die 1. Änderung des
Flächennutzungsplanes beschlossen. Die Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde
mit Beschluss der Gemeindevertretung vom gleichen Datum gebilligt.

Spornitz, den .........................           
Die Bürgermeisterin

8. Die Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Bescheid der höheren
Verwaltungsbehörde vom ...................., Az.: ............... erteilt.

Spornitz, den .........................           
Die Bürgermeisterin

9. Die Erteilung der Genehmigung ( Az.:.....................................) der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes
sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden
kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind im elektronischen Amtsblatt für die Region bekannt
gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung  von Verfahrens- und Formvorschriften
und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 BauGB) sowie weiter auf die
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmungen des
Kommunalverfassungsgesetzes MV hingewiesen worden.

Die 1.Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Ablauf des .................. wirksam geworden.

Spornitz, den .........................                                   .....................................

Die Bürgermeisterin

Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis der Änderung des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs�vorgangs, sind nicht innerhalb von einem Jahr seit
Bekanntmachung der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde Spornitz
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 215 BauGB).
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- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
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- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.

3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts

(Planzeichenverordnung PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
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Vorentwurf zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes
für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 9
"Sondergebiet Solarpark Spornitz Nord" der Gemeinde Spornitz

DARSTELLUNGEN gemäß PlanZV
Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage
Zweckbestimmung: Energiegewinnung auf Basis solarer Strahlungsenergie

Nachrichtliche Übernahme

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
PVA


	Pläne und Ansichten
	Änderung FNP


